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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  durch was sich Flora und Fauna im Landkreis Ravensburg auszeichnen und 
wie viel Prozent der Fläche des Landkreises als Naturlandschaft und als Kultur-
landschaft zu bezeichnen sind;

2.		wie	hoch	der	Anteil	von	Landwirtschaftsflächen	und	Waldflächen	im	Landkreis	
Ravensburg ist, und wie viel Fläche durch Bebauung und Infrastruktur versie-
gelt ist;

3.		wem	Wald,	Wiesen,	Äcker	und	 anderes	Offenland	 im	Landkreis	Ravensburg	
maßgeblich gehören und wie sich die Eigentümerstruktur im Vergleich zu 
anderen	 Regionen	 in	 Baden-Württemberg,	 insbesondere	 den	 Regionen	 Süd-
schwarzwald	und	Schwäbische	Alb,	darstellt;

4.  welche Flächen im Landkreis Ravensburg im Eigentum des Landes stehen (Ge-
biete	bitte	einzeln	aufführen,	 jeweils	mit	Lage	und	Größe	 in	Hektar,	und	mit	
Karte unterlegen), unter Darlegung, wo diese Flächen liegen, wie groß sie sind 
und welche Rolle sie bislang und künftig bei naturschutzstrategischen Über-
legungen	 im	Hinblick	 auf	 Schutzgebiete,	 Biotopvernetzung,	 Refugialflächen,	
Ökopunkte	etc.	spielen;

5.  wie sich die Bevölkerungszahl seit Gründung des Landkreises entwickelt hat, 
wie sich diese Zahl in den kommenden Jahrzehnten den Prognosen nach wei-
terentwickeln	wird	und	wie	sich	das	auf	die	Schaffung	von	Wohnraum	und	den	
Flächenverbrauch auswirkt;

Antrag
des Abg. Raimund Haser u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Natur- und Kulturlandschaft im Landkreis Ravensburg
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6.  welche Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, 
Biotope,	 Naturdenkmale,	 Geschützte	 Landschaftsbestandteile,	 Schutzwälder,	
Erholungswälder,	 Waldschutzgebiete,	 Europäisches	 Vogelschutzgebiete	 und	
Fauna-Flora-Habitat-Gebiete	 sich	 im	 Landkreis	 Ravensburg	 befinden,	 unter	
Angabe,	wie	sie	heißen,	wie	groß	sie	sind	(in	Hektar),	wann	sie	ausgewiesen	
wurden und welchen Zweck sie erfüllen (bitte tabellarische Angabe);

7.		welche	Ökopunkte-Ausgleichsmaßnahmen	in	Bezug	auf	die	Wiedervernässung	
von Mooren im Landkreis Ravensburg durchgeführt wurden, welche sonsti-
gen	Ökopunkteprojekte	durchgeführt	wurden,	welche	weiteren	durch	Dritte	ini-
tiierte	 Wiedervernässungsprojekte	 durchgeführt	 wurden	 und	 welche	 Flächen	
(in	Hektar)	 im	Landkreis	Ravensburg	seit	dem	Jahr	2000	naturschutzfachlich	
und	 klimaschonend	 durch	 entsprechende	 Projekte	 aufgewertet	 wurden	 (bitte	
tabellarische Angabe);

8.		ob	diese	Projekte	auf	landeseigenen,	kommunalen	oder	privaten	Flächen	durch-
geführt wurden und wie die Zusammenarbeit zwischen den Landeigentümern, 
Pächtern und Behörden funktioniert;

9.		welche	Flächen	(in	Hektar)	von	Landschaftspflegeverträgen	unter	der	Verant-
wortung des Landschaftserhaltungsverbands (LEV) erfasst sind, unter Darle-
gung,	 mit	 wie	 vielen	 Vertragspartnern	 (Grundstückseigentümer	 und	 Bewirt-
schafter) der LEV Ravensburg zusammenarbeitet und welches Volumen an 
dotierten	Pflegeverträgen	seit	2015	jährlich	ausbezahlt	wird.

29.3.2022

Haser,	Burger,	Hailfinger,	Dr.	Pfau-Weller,	Vogt,	Dr.	Schütte,	Schuler	CDU

B e g r ü n d u n g

Der Landkreis Ravensburg verfügt über eine einzigartige Kulturlandschaft, die 
durch	jahrhundertealte	Bewirtschaftung	entstanden	ist.	Parallel	dazu	zeichnet	sich	
die	Raumschaft	durch	Moore,	Seen	und	faszinierende	Wälder	aus.	Der	Antrag	soll	
klären,	welche	Flächen	welchen	Schutzstatus	haben,	welche	Flächen	naturschutz-
fachlich aufgewertet wurden und wie die Eigentümerstruktur der Flächen ist.
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S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	12.	Mai	2022	Nr.	UM7-0141.5-15/7	nimmt	das	Ministerium	
für	Umwelt,	Klima	und	Energiewirtschaft	im	Einvernehmen	mit	dem	Ministerium	
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie dem Ministerium 
für	Landesentwicklung	und	Wohnen	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  durch was sich Flora und Fauna im Landkreis Ravensburg auszeichnen und 
wie viel Prozent der Fläche des Landkreises als Naturlandschaft und als Kul-
turlandschaft zu bezeichnen sind;

Entsprechend	 der	 naturräumlichen	 Gegebenheiten	 des	 Alpenvorlands	 mit	 von	
Nordwesten	nach	Südosten	 zunehmenden	Niederschlägen	 ist	 der	Landkreis	Ra-
vensburg	geprägt	durch	einen	im	landesweiten	Vergleich	hohen	Anteil	an	Stand-
orten,	die	durch	fließendes	oder	stehendes	Wasser	beeinflusst	sind.	Teilweise	wur-
den und werden diese land- oder forstwirtschaftlich genutzt. Zu einem kleineren 
Teil	konnten	sich	auf	diesen	Flächen	naturnahe	Lebensräume	entwickeln	und	er-
halten.	So	zählen	zur	charakteristischen	Naturlandschaft	des	Landkreises	Ravens-
burg	Regenhochmoore	mit	der	gewölbten	Hochmoorkalotte	und	Pflanzengesell-
schaften	von	Moorkiefer,	Bult-Schlenkenkomplexe	mit	Wollgräsern,	Torfmoosen	
und	Zwergsträuchern	und	 randlichen	Übergangsmooren	 (z.	B.	Wurzacher	Ried,	
Gründlenried)	ebenso	wie	Wildflussabschnitte	mit	kleinräumiger	natürlicher	Dy-
namik	 (z.	B.	Wolfegger	Ach	 im	LSG	Durchbruchstal	Wolfegger	Ach	zwischen	
Bergatreute	 und	Wolfegg	 und	 Argen	 im	 Abschnitt	 Pflegelberg	 bis	 zur	 Grenze	
des Bodenseekreises). Darüber hinaus gehören Quellen und natürlich waldfreie 
Standorte	(z.	B.	Quellterassen	im	Wald	bei	Weissenbronnen	sowie	Rutschhänge	
im	 Rotachtal	 Horgenzell	 oder	 Argental	 Achberg,	 oder	 Eschach	 bei	 Kreuzthal)	
sowie	Toteisseen	und	Zungenbeckenseen	mit	überwiegend	natürlicher	bzw.	natur-
naher	Uferentwicklung	ohne	nennenswerte	fischereiliche	Nutzung	(z.	B.	Großer	
Schreckensee,	Karsee)	zur	Naturlandschaft	des	Landkreises	Ravensburg.

Im	Landkreis	Ravensburg	existieren	die	landesweit	größten	Flächen	verschiede-
ner,	europarechtlich	geschützter	und	besonders	naturschutzwichtiger	Moorlebens-
raumtypen	 aus	 Anhang	 I	 der	 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie	 (FFH-Richtlinie).	
Neben	 rund	 70	 %	 der	 landesweiten	 Bestände	 des	 FFH-Lebensraumtyp	 (LRT)	
7110*	 (naturnahe	 Hochmoore),	 kommen	 hier	 die	 landesweit	 größten	 Einheiten	
der	LRT	7120	 (geschädigte	Hochmoore),	7140	 (Übergangs-	und	Schwingrasen-
moore),	7150	(Torfmoor-Schlenken)	oder	91D0*	(Moorwälder)	vor.	Zudem	gibt	
es	 hier	 große	 Flächen	 der	 besonders	 wichtigen,	 sekundären	 Lebensraumtypen	
6410 (Pfeifengraswiesen) und 7230 (kalkreiches Niedermoor). 

Außer	den	feuchtgebietsbetonten	Biotopen	und	Arten	gibt	es	im	Kreis	noch	ver-
schiedene,	naturnahe	Waldgebiete	mit	einer	naturschutzfachlich	bedeutsamen,	an	
diese	Lebensräume	angepassten	Flora	und	Fauna.	Hier	sind	insbesondere	der	Alt-
dorfer	Wald,	die	Adelegg,	oder	der	Schmalegger	Tobel	zu	erwähnen.	

Aufgrund der weiterhin besonders hohen Dichte und Vielfalt charakteristischer 
Arten,	Populationen	und	Lebensräume	im	östlichen	Teil	des	Landkreises,	ist	die-
ser	Teil	eines	vom	Bundesamt	für	Naturschutz	ausgewiesenen	„Hotspots	der	bio-
logischen	Vielfalt“	(Hotspot	Nr.	5,	„Oberschwäbisches	Hügelland	und	Adelegg“).	

Artenreiche	naturnahe	Wälder,	extensive	Grünland-	oder	Saumbiotope	wie	auch	
ehemalige	Torfstiche	 in	 den	Mooren	 zeigen,	 dass	 große	Teile	 von	 heute	 natur-
schutzfachlich bedeutsamen Lebensräumen ihre Entstehung der Nutzung durch 
den Menschen verdanken. Insofern sind auch im Landkreis Ravensburg echte 
Naturlandschaften	im	Sinne	der	Definition	einer	vom	menschlichen	Handeln	un-
beeinflussten	 Landschaft	 eigentlich	 nicht	 mehr	 vorhanden.	 Gleichwohl	 gibt	 es	
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im	Landkreis	 noch	Reste	 primärer,	 sehr	 naturnaher	Ökosysteme,	 die	 zumindest	
überwiegend	 ungenutzt	 und	 relativ	 gering	 durch	 externe	 Effekte	 beeinträchtigt	
sind. Diese kommen Elementen einer Naturlandschaft nahe. Außer den wenigen 
Relikten	hydrologisch	gering	beeinträchtigter	Hochmoore	und	Moorwälder,	zäh-
len dazu die Relikte der natürlichen, unregulierten und weitgehend ungenutzten 
Oberflächengewässer	sowie	alte	Waldbestände	in	technisch	schwer	zugänglichen	
Gebieten.	Diese,	als	Biotope	nach	§	30	Bundesnaturschutzgesetz	(BNatSchG)	ge-
schützten	Naturlandschaften	machen	2,5	%	der	Landkreisfläche	aus.

Bei den nutzungsabhängigen naturnahen Lebensräumen sind insbesondere die 
Grünlandbiotope	zu	nennen,	die	 ihre	Entstehung	der	Mahd	oder	der	Beweidung	
verdanken. Aufgrund ihrer Abhängigkeit von menschlicher Nutzung zählen diese 
naturschutzfachlich wichtigen Lebensräume zur Kulturlandschaft. Bedingt durch 
Veränderungen in der Landnutzung und Agrarstruktur sind in den vergangenen 
Jahrzehnten	insbesondere	extensiv	genutzte	Grünlandflächen	im	Landkreis	leider	
stark zurückgegangen.

Vor	diesem	Hintergrund	ist	die	Fläche	im	Landkreis	Ravensburg	ganz	überwie-
gend	als	Kulturlandschaft	anzusprechen.

2.		wie	hoch	der	Anteil	von	Landwirtschaftsflächen	und	Waldflächen	im	Landkreis	
Ravensburg ist, und wie viel Fläche durch Bebauung und Infrastruktur versie-
gelt ist;

Den	Daten	des	Statistischen	Landesamts	Baden-Württemberg	lassen	sich	für	die	
Flächennutzung im Landkreis Ravensburg folgende Zahlen entnehmen:

Tabelle	1:	Flächennutzung	im	Landkreis	Ravensburg

3.		wem	Wald,	 Wiesen,	 Äcker	 und	 anderes	 Offenland	 im	 Landkreis	 Ravensburg	
maßgeblich gehören und wie sich die Eigentümerstruktur im Vergleich zu ande-
ren	Regionen	in	Baden-Württemberg,	insbesondere	den	Regionen	Südschwarz-
wald	und	Schwäbische	Alb,	darstellt;

Bei	der	Waldfläche	im	Landkreis	Ravensburg	handelt	es	sich	bei	rund	25	%	um	
Staatswald,	bei	weiteren	rund	10	%	um	Kommunalwald	und	bei	 rund	65	%	um	
Privatwald. Der Anteil des Privatwalds im Landkreis Ravensburg teilt sich auf 
in	Kleinprivatwald	(Besitzgröße	bis	200	ha)	mit	 rund	30	%	der	Landkreisfläche	 
(ca.	6	500	Waldbesitzer)	und	in	Großprivatwald	(Besitzgröße	ab	200	ha)	mit	rund	
35	%	der	Landkreisfläche	(6	Waldbesitzer).
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Im	Vergleich	zum	Landkreis	Ravensburg	 ist	die	Waldeigentümerstruktur	 in	der	
Region	Südschwarzwald	deutlich	von	Körperschaftswäldern	geprägt.	Stellenwei-
se,	insbesondere	im	Hotzenwald,	ist	der	Kleinprivatwald	die	häufigste	Waldeigen-
tumsart,	der	Großprivatwald	ist	anteilsmäßig	von	untergeordneter	Bedeutung.	Der	
Staatswaldanteil	ist	im	prozentualem	Anteil	mit	dem	Anteil	im	Landkreis	Ravens-
burg vergleichbar. 

In	der	Region	Schwäbische	Alb	dominiert	der	Körperschaftswald.	Regional	stellt	
aber	auch	der	Kleinprivatwald	die	häufigste	Waldeigentumsart	dar,	der	Großpri-
vatwald	ist	anteilsmäßig	von	untergeordneter	Bedeutung.	In	Teilregionen,	insbe-
sondere	der	mittleren	Schwäbischen	Alb	und	der	Ostalb	ist	der	Staatswald	stärker	
vertreten als im Landkreis Ravensburg.

Zur	Eigentümerstruktur	 im	Offenland	liegen	keine	Angaben	vor.	Der	Anteil	des	
Pachtlandes	liegt	laut	Situationsbericht	2021/22	des	Deutschen	Bauernverbandes	
(DBV)	in	Baden-Württemberg	bei	rd.	60	%.	Dies	lässt	aber	keine	Aussage	zu,	ob	
sich	dieses	Land	in	Privat-,	Kommunal-,	Landes-	oder	Firmenbesitz	befindet.

4.  welche Flächen im Landkreis Ravensburg im Eigentum des Landes stehen (Ge-
biete	 bitte	 einzeln	 aufführen,	 jeweils	mit	 Lage	und	Größe	 in	Hektar,	 und	mit	
Karte unterlegen), unter Darlegung, wo diese Flächen liegen, wie groß sie sind 
und welche Rolle sie bislang und künftig bei naturschutzstrategischen Über-
legungen	 im	 Hinblick	 auf	 Schutzgebiete,	 Biotopvernetzung,	 Refugialflächen,	
Ökopunkte etc. spielen;

Im Landkreis Ravensburg stehen insgesamt 3479 Flurstücke mit einer Gesamt-
fläche	 von	 14.976,5	 ha	 im	 Eigentum	 des	 Landes.	 Die	 nachstehende	 Tabelle	 2	
zeigt die Zuordnung zu den einzelnen Verwaltungszweigen.

Tabelle	2:	Flurstücke	im	Landesbesitz	im	Landkreis	Ravensburg

Da die Zuordnung von baumbestandenen Flächen der Liegenschaftsverwaltung 
zu	 ForstBW	 in	 den	Datensätzen	 der	 geographischen	 Informationssysteme	 noch	
nicht nachgeführt wurde, kommt es zu Abweichungen zu den Flächenangaben 
zum	Staatswalds	in	den	Fragen	2	und	3.

Aufgrund	der	Vielzahl	 an	Flächen	wurde	 von	dem	70	Seiten	 umfassenden	Ab-
druck der einzelnen Flurstücksangaben abgesehen.

Die nachstehende Karte zeigt die Verteilung der staatlichen Flächen im Landkreis 
Ravensburg	unterschieden	nach	der	 jeweils	zuständigen	Flächenverwaltung	Lie-
genschaftsverwaltung	(rot),	Staatswald	(grün),	Straßenbauverwaltung	(grau)	und	
Landesbetrieb Gewässer (blau).
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Karte:		Flächen	in	Landesbesitz	(Liegenschaftsverwaltung	–	rot;	Staatswald	–	grün;	Straßenbau-
verwaltung – grau; Landesbetrieb Gewässer – blau)

Wie	 die	 Tabelle	 2	 zeigt,	 handelt	 es	 sich	 bei	 den	 Flächen	 im	 Landesbesitz	 zu	
nahezu	 drei	 Viertel	 um	 Staatswald.	 Die	 Flächen	 im	 Zuständigkeitsbereich	 der	
Liegenschaftsverwaltung	teilen	sich	auf	in	Liegenschaften	zur	Unterbringung	von	
Landesdienststellen,	die	Domänen	Bettenreute,	Rahlen-	und	Schumacherhof,	das	
Landwirtschaftliche Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirt-
schaft,	Wild	und	Fischerei	Baden-Württemberg,	den	ehemaligen	Standortübungs-
platz	Weingarten	sowie	zahlreiche	naturschutzwichtige	Flächen.	Ein	großer	An-
teil dieser naturschutzwichtigen Flächen liegt auf Moorböden, bei einem weiteren 
Teil	handelt	es	sich	um	Gewässerflächen.	Das	Land	konnte	diese	Flächen	in	den	
vergangenen Jahrzehnten erwerben, da die Bewirtschaftung der Flächen nicht 
mehr rentabel betrieben werden konnte. Ein Großteil dieser Flächen liegt inner-
halb	von	bestehenden	oder	geplanten	Naturschutzgebieten	und/	oder	auf	Biotop-
flächen.	Die	Gebiete	mit	dem	größten,	weitgehend	arrondierten	Landeseigentum	
sind die Naturschutzgebiete 

–	 Wurzacher	Ried	(141	Flurstücke	mit	1	127,31	ha)
– Bodenmöser (151 Flurstücke mit 216,12 ha)
– Reicher Moos (26 Flurstücke mit 117,06 ha)
– Rohrsee (22 Flurstücke mit 69,47 ha)
– Gründlenried-Rötseemoos (54 Flurstücke mit 42,35 ha)
–	 Hergottsried	(37	Flurstücke	mit	41,58	ha).

Im	Wurzacher	Ried	sind	neben	den	Flächen	das	Landes	auch	noch	Flächen	des	
Landkreises	Ravensburg	und	der	Stadt	Bad	Wurzach	enthalten.

Diese Flächen weisen aufgrund ihrer naturräumlichen Gegebenheiten eine hohe 
naturschutzfachliche	Bedeutung	auf,	sowohl	als	Refugialflächen	für	Arten,	die	in	
ihrer Lebensweise auf eine ungestörte Entwicklung angewiesen sind als auch als 
Trittsteine	im	Biotopverbund.	Da	das	Land	auf	eigenen	Flächen	keine	Ökokonto-
maßnahmen durchführt, haben diese Flächen keine unmittelbare Bedeutung für 
Ökokonto-Maßnahmen.	Gleichwohl	sind	sie	 in	 ihrer	naturschutzfachlichen	Wir-
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kung auch im Verbund mit Ökokonto-Flächen von Kommunen und Privaten zu 
sehen.

Große	naturschutzwichtige	Moorflächen	des	Landes	wie	beispielsweise	im	Wur-
zacher	Ried	eignen	sich	besonders	als	Kernflächen	im	Zusammenhang	mit	einer	
möglichen	Etablierung	eines	Biosphärengebiets,	da	das	Land	hierauf	einen	direk-
ten	Zugriff	hat.

5.  wie sich die Bevölkerungszahl seit Gründung des Landkreises entwickelt hat, 
wie sich diese Zahl in den kommenden Jahrzehnten den Prognosen nach wei-
terentwickeln	wird	und	wie	sich	das	auf	die	Schaffung	von	Wohnraum	und	den	
Flächenverbrauch auswirkt;

Im Jahr der Kreisreform 1973 lag die Bevölkerungszahl im Landkreis Ravensburg 
nach	Angaben	des	Statistischen	Landesamtes	bei	225	058	und	im	Jahr	2020	bei	
285	888.	Dies	entspricht	einem	Bevölkerungswachstum	von	27	%.	

Bei der Betrachtung dieses Zeitraums muss beachtet werden, dass die amtliche 
Bevölkerungszahl im Landkreis von 276 965 im Jahr 2010 mit dem Zensus 2011 
deutlich nach unten korrigiert wurde auf 270 129 im Jahr 2011. Im Zeitraum nach 
dem Zensus (2011 bis 2020) ist die Bevölkerungszahl um 6 % gestiegen.

Die	Bevölkerungsvorausberechnung	des	Statistischen	Landesamtes	mit	dem	Ba-
sisjahr	 2017	 nimmt	 eine	weitere	 Steigerung	 der	Bevölkerung	 auf	 rund	 293	000	
Einwohner im Jahr 2035 an. Dies würde einer Zunahme um rund 2 % ausgehend 
vom	Jahr	2020	entsprechen.

Die	 Zunahme	 der	 Bevölkerung	 wirkt	 sich	 neben	 dem	 anhaltenden	 Trend	 zum	
Rückgang	 der	 Haushaltsgrößen	 und	 der	 daraus	 resultierenden	 ansteigenden	
Wohnfläche	pro	Einwohnerin	bzw.	Einwohner	auf	den	Wohnraum-	und	Flächen-
bedarf aus. 

Im	Kontext	 dieses	Flächenbedarfs	 sowie	weiterer	 Flächenbedarfe	 für	Gewerbe-	
und Infrastrukturentwicklung ist es deshalb notwendig, konsequent die Potenziale 
der Innenentwicklung zu nutzen, um den Flächenverbrauch möglichst gering zu 
halten und bis 2035 das Ziel eines Netto-Null Flächenverbrauchs zu erreichen. 
Die bestehenden und bewährten Maßnahmen werden hier im Lauf der Legisla-
turperiode	verstärkt.	So	soll	u.	a.	ein	maximaler	Flächenverbrauch	von	zunächst	
2,5	ha	pro	Tag	und	das	Erreichen	der	Netto-Null	 in	dem	neuen	Landesentwick-
lungsplan	verankert	werden.	Weitere	begleitende	und	unterstützende	Maßnahmen	
wurden	bzw.	werden	auf	den	Weg	gebracht,	z.	B.	die	finanzielle	Aufstockung	des	
Förderprogramms	Flächen	gewinnen	durch	Innenentwicklung.	

Die	Prognos	AG	hat	 eine	Studie	 zum	Wohnraumbedarf	 in	Baden-Württemberg	
erstellt	 (Oktober	 2017).	Darin	 hat	 die	 Prognos	AG	 eine	Typisierung	 der	 Stadt-	
und Landkreise vorgenommen, für die einschlägige Parameter bestimmend sind.

Danach	 repräsentiert	 der	Landkreis	Ravensburg	mit	 neun	weiteren	Landkreisen	
den	 Typus	 B.	 Die	 Landkreise	 dieser	 Kategorie	 verfügen	 nach	 den	 Feststellun-
gen	der	Prognos	AG	„über	eine	unterdurchschnittliche	Wohnraumversorgung	und	
eine	 überdurchschnittliche	Arbeitsplatzdichte.	 Der	Wohnungsmarkt	 ist	 sehr	 an-
gespannt.	 Diese	 Landkreise	 sind	 sowohl	 zum	 Arbeiten	 als	 auch	 zum	Wohnen	
sehr	beliebt.	Die	Folge	dieser	Faktoren	sind	Wohnraumknappheit	und	ein	hohes	
Pendleraufkommen.	Unter	den	Landkreisen	sind	die	Kreise	des	Typs	B	besonders	
gefordert,	 dass	 sich	die	Wohnraumversorgung	nicht	weiter	 verknappt.	Da	diese	
Kreise	bereits	durch	hohe	Baulandpreise	gekennzeichnet	sind,	droht	die	Gefahr,	
dass	die	wirtschaftliche	Entwicklung	durch	mangelnde	Wohnraumerweiterungen	
gebremst	wird.	Landkreise	in	Typ	B	müssen	sich	daher	verstärkt	darum	bemühen,	
ihr	Wohnraumangebot	auch	kurzfristig	zu	erhöhen,	um	keine	wirtschaftlichen	Po-
tenziale zu verschenken“.

Der	Kreisentwicklungsbericht	2014-2020	aus	dem	Jahr	2021	bezeichnet	die	Woh-
nungsmarktsituation	im	Landkreis	Ravensburg	als	„herausfordernd,	insbesondere	
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für	sozial	schwächere	Einkommensgruppen,	die	auf	günstigen	Wohnraum	ange-
wiesen sind.“ 

6.  welche Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, Bio-
tope,	Naturdenkmale,	Geschützte	Landschaftsbestandteile,	Schutzwälder,	Erho-
lungswälder,	Waldschutzgebiete,	Europäisches	Vogelschutzgebiete	und	Fauna-
Flora-Habitat-Gebiete	sich	im	Landkreis	Ravensburg	befinden,	unter	Angabe,	
wie	 sie	 heißen,	wie	 groß	 sie	 sind	 (in	Hektar),	wann	 sie	 ausgewiesen	wurden	
und welchen Zweck sie erfüllen (bitte tabellarische Angabe);

In	der	nachstehenden	Tabelle	3	ist	die	Anzahl	und	die	Gesamtfläche	der	verschie-
denen	Schutzgebietstypen	sowie	der	unterschiedlichen	Waldfunktionen	im	Land-
kreis Ravensburg dargestellt.

Tabelle	3:		Schutzgebiete	im	Landkreis	Ravensburg	(Hinweis:	Naturdenkmale	 
und Einzelgebilde werden ohne Flächenangaben geführt).

Informationen	zu	den	jeweiligen	Schutzgebietskategorien	sind	öffentlich	verfüg-
bar.	Die	Listen	 zu	den	Schutzgebieten	können	über	den	Kartenviewer	der	Lan-
desanstalt	für	Umwelt	Baden-Württemberg	(LUBW)	als	Excel-Dateien	herunter-
geladen werden (https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/	 →	 Natur	 und	
Landschaft	→	Alle	Schutzgebiete).	Aufgrund	der	Vielzahl	der	Schutzgebiete	wird	
auf	den	295	Seiten	umfassenden	Abdruck	der	Listen	verzichtet.

Naturschutzgebiete	gemäß	§	23	BNatSchG	werden	durch	die	höhere	Naturschutz-
behörde	ausgewiesen,	wenn	ein	besonderer	Schutz	von	Natur	und	Landschaft	in	
ihrer	Ganzheit	oder	 in	einzelnen	Teilen	erforderlich	 ist	zur	Erhaltung,	Entwick-
lung	 oder	Wiederherstellung	 von	 Lebensstätten,	 Biotopen	 oder	 Lebensgemein-
schaften	 bestimmter	 wild	 lebender	 Tier-	 und	 Pflanzenarten,	 aus	 wissenschaft-
lichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder aufgrund ihrer 
Seltenheit,	besonderen	Eigenart	oder	hervorragenden	Schönheit.



9

Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2251

Landschaftsschutzgebiete	gemäß	§	26	BNatSchG	werden	durch	die	unteren	Na-
turschutzbehörden	 bei	 den	Land-	 bzw.	 Stadtkreisen	 ausgewiesen,	wenn	 ein	 be-
sonderer	 Schutz	 von	 Natur	 und	 Landschaft	 erforderlich	 ist.	 Eine	 Ausweisung	
erfolgt	 zur	 Erhaltung,	 Entwicklung	 oder	Wiederherstellung	 der	 Leistungs-	 und	
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nach-
haltigen	Nutzungsfähigkeit	 der	Naturgüter,	 einschließlich	 des	Schutzes	 von	Le-
bensstätten	und	Lebensräumen	bestimmter	wildlebender	Tier-	und	Pflanzenarten,	
aufgrund	der	Vielfalt,	Eigenart	und	Schönheit	oder	der	besonderen	kulturhistori-
schen Bedeutung der Landschaft oder wegen ihrer besonderen Bedeutung für die 
Erholung. 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete werden durch eine auf die Gegebenheiten 
des	 jeweiligen	 Gebiets	 abgestimmte	 Verordnung	 ausgewiesen.	 Für	 Natur-	 und	
Landschaftsschutzgebiete	 können	 diese	 über	 das	 Schutzgebietsverzeichnis	 der	
LUBW	eingesehen	werden	(https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-
landschaft/schutzgebietsverzeichnis).

Naturdenkmale	gemäß	§	28	BNatSchG	 in	Verbindung	mit	§	30	Naturschutzge-
setz	 (NatSchG)	sind	rechtsverbindlich	festgesetzte	Einzelschöpfungen	der	Natur	
–	beispielsweise	besondere	Bäume	oder	Felsen	–	oder	entsprechende	Flächen	bis	
zu	fünf	Hektar,	deren	besonderer	Schutz	erforderlich	 ist	aus	wissenschaftlichen,	
naturgeschichtlichen	 oder	 landeskundlichen	 Gründen,	 wegen	 ihrer	 Seltenheit,	
Eigenart	 oder	 Schönheit	 oder	wenn	 deren	 Schutz	 und	 Erhaltung	 zur	 Sicherung	
und Entwicklung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten bestimmter wild 
lebender	Tier-	und	Pflanzenarten	erforderlich	ist.	Naturdenkmale	(ND)	bzw.	Flä-
chenhafte Naturdenkmale (FND) werden durch eine auf die Gegebenheiten des 
jeweiligen	Gebiets	abgestimmte	Verordnung	durch	die	unteren	Naturschutzbehör-
den ausgewiesen. 

Die	 in	Baden-Württemberg	an	die	Europäische	Kommission	gemeldeten	Vogel-
schutzgebiete	wurden	mit	Verordnung	vom	5.	Februar	2010	zu	geschützten	Tei-
len	 von	Natur	 und	 Landschaft	 im	 Sinne	 des	 §	 20	Absatz	 2	 BNatSchG	 erklärt.	
Schutzzweck	 ist	 die	 Erhaltung	 oder	 Wiederherstellung	 eines	 günstigen	 Erhal-
tungszustands der Bestände und Lebensräume der in der Anlage 1 zur Verord-
nung	aufgeführten	Brutvogelarten	und	der	 in	Gruppen	zusammengefassten	oder	
einzeln aufgeführten Vogelarten, die in dem Vogelschutzgebiet rasten, mausern 
oder überwintern. 

Die	in	Baden-Württemberg	an	die	Europäische	Kommission	gemeldeten	FFH-ge-
biete	im	Regierungsbezirk	Tübingen	wurden	mit	Verordnung	des	Regierungsprä-
sidiums	Tübingen	zur	Festlegung	der	Gebiete	von	gemeinschaftlicher	Bedeutung	
vom	5.November	2018	zu	geschützten	Teilen	von	Natur	und	Landschaft	im	Sinne	
des	§	20	Absatz	2	BNatSchG	erklärt.	Schutzzweck	 ist	die	Erhaltung	oder	Wie-
derherstellung	eines	günstigen	Erhaltungszustands	der	 in	BW	gemeldeten	natür-
lichen	Lebensraumtypen	 gemäß	Anhang	 I	 der	 FFH-Richtlinie	 sowie	 von	Arten	
gemäß	Anhang	II	der	FFH-Richtlinie.

Nach	§	30	BNatSchG	geschützte	Biotope	umfassen	bestimmte	Teile	von	Natur	
und Landschaft, die eine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt haben. Es 
handelt	sich	dabei	um	natürliche	oder	naturnahe	Bereiche	fließender	und	stehen-
der	Binnengewässer	einschließlich	ihrer	Ufer	und	der	dazugehörigen	uferbeglei-
tenden natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder natur-
nahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche, 
Moore,	 Sümpfe,	 Röhrichte,	 Großseggenrieder,	 seggen-	 und	 binsenreiche	 Nass-
wiesen,	Quellbereiche,	Binnenlandsalzstellen,	offene	Binnendünen,	offene	natür-
liche	Block-,	 Schutt-	 und	Geröllhalden,	Lehm-	 und	Lösswände,	Zwergstrauch-,	
Ginster-	 und	 Wacholderheiden,	 Borstgrasrasen,	 Trockenrasen,	 Schwermetallra-
sen,	Wälder	und	Gebüsche	trockenwarmer	Standorte,	Bruch-,	Sumpf-	und	Auen-
wälder,	Schlucht-,	Blockhalden-	und	Hangschuttwälder,	subalpine	Lärchen-	und	
Lärchen-Arvenwälder,	 offene	 Felsbildungen,	 Höhlen	 sowie	 naturnahe	 Stollen,	
alpine	 Rasen	 sowie	 Schneetälchen	 und	 Krummholzgebüsche,	 Fels-	 und	 Steil-
küsten,	Küstendünen	und	Strandwälle,	Strandseen,	Boddengewässer	mit	Verlan-
dungsbereichen,	 Salzwiesen	 und	Wattflächen	 im	Küstenbereich,	 Seegraswiesen	
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und	sonstige	marine	Makrophytenbestände,	Riffe,	sublitorale	Sandbänke,	Schlick-
gründe mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und 
Schillgründe	 im	Meeres-	und	Küstenbereich,	magere	Flachland-Mähwiesen	und	
Berg-Mähwiesen	nach	Anhang	I	der	FFH-Richtlinie,	Streuobstwiesen,	Steinriegel	
und	 Trockenmauern.	 In	Baden-Württemberg	 fallen	 darüber	 hinaus	 gemäß	 §	 33	
NatSchG	 noch	 Streuwiesen,	 Kleinseggenriede	 und	 Land-Schilfröhrichte,	 natur-
nahe	Uferbereiche	und	naturnahe	Bereiche	der	Flachwasserzone	des	Bodensees	
sowie	Altarme	fließender	Gewässer	 einschließlich	 der	Ufervegetation,	 Stauden-
säume	 trockenwarmer	 Standorte,	 offene	 Felsbildungen	 außerhalb	 der	 alpinen	
Stufe,	Höhlen,	Stollen	 und	Dolinen	 sowie	Feldhecken,	Feldgehölze,	Hohlwege,	
Trockenmauern	und	Steinriegel,	jeweils	in	der	freien	Landschaft	unter	den	gesetz-
lichen	Schutz.	Die	LUBW	Landesanstalt	für	Umwelt	Baden-Württemberg	erfasst	
die	gesetzlich	geschützten	Biotope	und	trägt	sie	in	Listen	und	Karten	mit	deklara-
torischer Bedeutung ein. Einer besonderen Ausweisung bedarf es nicht. 

Geschützte	 Landschaftsbestandteile	 gemäß	 §	 29	 BNatSchG	 können	 von	 den	
Kommunen	durch	Satzung	festgelegt	werden.	Hiervon	hat	im	Landkreis	Ravens-
burg keine Gemeinde Gebrauch gemacht.

Die	Waldbiotopkartierung	(WBK)	erfasst	auf	der	gesamten	Waldfläche	in	Baden-
Württemberg	 besonders	 hochwertige	 Biotopstrukturen	 und	 dokumentiert	 sie	 in	
Form	von	Sach-	und	Geodaten.	Die	WBK	wird	unter	Leitung	der	Forstlichen	Ver-
suchs-	 und	 Forschungsanstalt	 Baden-Württemberg	 durchgeführt.	Verfahren	 und	
die	Ergebnisse	werden	mit	der	LUBW	abgestimmt	beziehungsweise	ausgetauscht.	
Die	meisten	Waldbiotope	 stehen	unter	dem	gesetzlichen	Schutz	§	33	NatSchG,	 
§	30	BNatSchG	und	§	30a	Landeswaldgesetz	(LWaldG).

Nach	§	30a	LWaldG	ist	Biotopschutzwald	Wald,	der	dem	Schutz	und	der	Erhal-
tung	 von	 seltenen	Waldgesellschaften	 sowie	 Lebensräumen	 seltener	 wildwach-
sender	 Pflanzen	 und	 wildlebender	 Tiere	 dient.	 Zum	 Biotopschutzwald	 zählen	
naturnahe	 Schlucht-,	 Block-	 und	 Hangschuttwälder,	 regional	 seltene	 naturnahe	
Waldgesellschaften,	Tobel,	Klingen	und	Toteislöcher	im	Wald	mit	naturnaher	Be-
gleitvegetation	 und	Wälder	 als	 Reste	 historischer	 Bewirtschaftungsformen	 und	
strukturreicher	Waldränder.	

Die	Waldfunktionenkartierung	(WFK)	erfasst	auf	der	gesamten	Waldfläche	in	Ba-
den-Württemberg	die	Schutz-	und	Erholungsfunktionen	des	Waldes	und	stellt	sie	
in	Form	von	Geodaten	dar.	Das	Landeswaldgesetz	definiert	drei	Kategorien	von	
Schutzwäldern:	 den	 Bodenschutzwald,	 den	 Biotopschutzwald	 und	 den	 Schutz-
wald	gegen	schädliche	Umwelteinwirkungen.	Zusätzlich	werden	nach	dem	Lan-
deswaldgesetz	weitere	Ausweisungen	für	Waldschutzgebiete	(Bann-	und	Schon-
wälder) sowie gesetzliche Erholungswälder vorgenommen. 

Nach	§	30	LWaldG	wird	Bodenschutzwald	auf	erosionsgefährdeten	Standorten,	
insbesondere	 auf	 rutschgefährdeten	Hängen,	 felsigen	 oder	 flachgründigen	Steil-
hängen,	Standorten,	die	zur	Verkarstung	neigen	und	Flugsandböden	ausgewiesen.	

Schutzwald	gegen	schädliche	Umwelteinwirkungen	wird	nach	§	31	LWaldG	aus-
gewiesen,	wenn	dies	zur	Abwehr	oder	Verhütung	schädlicher	Umwelteinwirkun-
gen	notwendig	 ist.	Schutzzweck	kann	beispielsweise	der	Schutz	des	Grundwas-
sers	oder	der	Oberflächengewässer,	die	Regulierung	des	Wasserhaushalts	 sowie	
die	Sicherung	der	Wasservorräte	aber	auch	die	Sicherung	der	Frischluftzufuhr	für	
Siedlungen	sein.

Wald	 kann	mit	 Zustimmung	 der	Waldbesitzerin	 bzw.	 des	Waldbesitzers	 durch	
Rechtsverordnung	der	höheren	Forstbehörde	zum	Waldschutzgebiet	gemäß	§	32	
LWaldG	 als	Bannwald	 oder	Schonwald	 erklärt	werden,	wenn	 es	 zur	Sicherung	
der	 ungestörten	natürlichen	Entwicklung	 einer	Waldgesellschaft	mit	 ihren	Tier-	
und	Pflanzenarten	oder	zur	Erhaltung	oder	Erneuerung	einer	bestimmten	Wald-
gesellschaft	mit	 ihren	Tier-	und	Pflanzenarten	oder	 eines	bestimmten	Bestands-
aufbaus geboten erscheint, forstliche Maßnahmen zu unterlassen oder durchzu-
führen.	 Bannwald	 ist	 ein	 sich	 selbst	 überlassenes	Waldreservat.	 Schonwald	 ist	
ein	Waldreservat,	 in	 dem	 eine	 bestimmte	Waldgesellschaft	mit	 ihren	Tier-	 und	
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Pflanzenarten,	ein	bestimmter	Bestandsaufbau	oder	ein	bestimmter	Waldbiotop	zu	
erhalten, zu entwickeln oder zu erneuern ist. 

Neben	den	genannten	Waldfunktionen	mit	förmlich	festgesetzter	Zweckbindung	
gibt	es	weitere	Funktionen	ohne	förmlich	festgesetzte	Zweckbindung.	Hierzu	zäh-
len	Klimaschutzwald,	 Immissionsschutzwald,	Lärmschutzwald,	 Sichtschutzwald	
und Erholungswald. 

Klimaschutzwald	 schützt	 zum	 einen	 von	 nachteiligen	 Kaltluft-	 und	 Windein-
wirkungen,	 schafft	 einen	 Ausgleich	 zwischen	 Temperatur-	 und	 Feuchtigkeits-
extremen	 (lokaler	 Klimaschutzwald)	 und	 verbessert	 in	 Siedlungsbereichen	 und	
auf	Freiflächen	das	Klima	durch	großräumigen	Luftaustausch	(regionaler	Klima-
schutzwald). 

Immissionsschutzwald hat die Aufgabe schadverursachende oder belästigende 
Einwirkungen, die dem Menschen direkt oder indirekt durch die Luft erreichen, 
zu	mindern.	Er	soll	u.	a.	Wohn-,	Arbeits-	und	Erholungsbereiche	sowie	wertvol-
le	Biotope	vor	nachteiligen	Wirkungen	durch	Gase,	Stäube,	Aerosole	und	Lärm	
schützen	oder	diese	vermindern.	Da	sich	häufig	verschiedene	Immissionen	über-
lagern, wird der Lärmschutzwald subsumiert.

Sichtschutzwald	soll	Objekte,	die	das	Landschaftsbild	nachhaltig	und	empfindlich	
stören, verdecken und vor unerwünschten Einblicken schützen.

Da	eigentlich	fast	jeder	Wald	der	Erholung	der	Bevölkerung	dient,	werden	als	Er-
holungswälder	nur	Wälder	mit	einer	besonderen	Bedeutung	für	die	Erholungsnut-
zung	kartiert.	Die	Erholungswaldkarte	zeigt	an,	in	welchen	Wäldern	potentiell	mit	
vielen	Besucherinnen	und	Besuchern	zu	rechnen	ist	und	stellt	Waldbesitzerinnen	
und	Waldbesitzern	aber	auch	Behörden	und	Planungsträgern	damit	eine	wichtige	
Entscheidungsgrundlage zur Verfügung. 

7.		welche	Ökopunkte-Ausgleichsmaßnahmen	in	Bezug	auf	die	Wiedervernässung	
von Mooren im Landkreis Ravensburg durchgeführt wurden, welche sonstigen 
Ökopunkteprojekte	 durchgeführt	 wurden,	 welche	 weiteren	 durch	 Dritte	 ini-
tiierte	 Wiedervernässungsprojekte	 durchgeführt	 wurden	 und	 welche	 Flächen	
(in	Hektar)	 im	Landkreis	Ravensburg	seit	dem	Jahr	2000	naturschutzfachlich	
und	 klimaschonend	 durch	 entsprechende	 Projekte	 aufgewertet	 wurden	 (bitte	
tabellarische Angabe);

Insgesamt	wurden	bislang	92	Projekte	als	vorgezogene	Ausgleichsmaßnahmen	im	
Rahmen	eines	Ökokontos	anerkannt,	wovon	es	sich	bei	16	Maßnahmen	um	Wie-
dervernässungsprojekte	 auf	 Moorstandorten	 handelt.	 Die	 Ökokontomaßnahmen	
zur	Wiedervernässung	 umfassen	 insgesamt	 ca.	 16,2	Mio.	 Ökopunkte	 auf	 einer	
Fläche von rund 171 ha. Aufgrund der Vielzahl der Ökokonto-Maßnahmen sind 
alle	anerkannten	Ökokontomaßnahmen	(naturschutzrechtliches	und	bauleitplane-
risches	Ökokonto)	 im	Landkreis	Ravensburg	zum	Stand	14.	April	2022	 tabella-
risch in der Anlage 1	 wiedergegeben.	 Überwiegend	 befinden	 sich	 die	 Projekte	
bereits	 in	 Umsetzung.	 Teilweise	 sind	 die	 Projekte	 zwar	 als	 vorgezogene	 Aus-
gleichsmaßnahme	 anerkannt	 aber	 noch	 nicht	 im	 Umsetzungsstadium.	 Weitere	 
28	Projekte	 im	Umfang	von	ca.	11,4	Mio.	Ökopunkten	sind	 in	Vorplanung/Ab-
stimmung und in der Anlage 1 nicht dargestellt.

Ergänzend	zu	den	Ökokontomaßnahmen	wurden	weitere	Wiedervernässungspro-
jekte	im	Landkreis	Ravensburg	in	der	Vergangenheit	umgesetzt.	Exemplarisch	zu	
nennen sind:

–	 	Über	 100	 Biberreviere	 in	 Niedermoor-	 und	Hochmoorlandschaften	 im	Kreis	
auf	ca.	300	ha	im	Randbereich	von	Moorköpern,	diese	wurden	bewusst	mit	den	
Eigentümerinnen	und	Eigentümern	besprochen,	geduldet	und	gelenkt	im	Rah-
men	des	kreisweiten	Bibermanagement.	Insbesondere	Amphibien	(Grasfrosch),	
Vögel	(Wasserralle,	Schwarzstorch)	und	Libellen	haben	davon	profitiert.
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–	 	2021	 bis	 2022,	 Rotary,	 2,47	 ha,	Wiedervernässung	 und	 naturschutzfachliche	
Optimierung	privates	Waldmoor,	Verein	für	Naturschutz	und	Landschaftspfle-
ge	Kißlegg,	Schwandner	Moor	(Isny).

–	 	2020	bis	2022;	Kreis	Ravensburg,	7,1	ha,	Wilde	Kiebitzweiden,	Kiebitz-	und	
Amphibienschutz,	Niedermoor	am	Obersee	(Kisslegg).

–	 	2011	bis	2012;	Haubacher	Moor;	Isny,	Interreg	IVa,	BUND	Bad	Saulgau,	Wie-
dervernässung	Torfstiche.

Seit	dem	Jahr	2000	wurden	im	Landkreis	Ravensburg	mehrere,	von	Dritten	initi-
ierte	Wiedervernässungsprojekte	 im	Staatswald	 durchgeführt	 und	 von	ForstBW	
als	 Projekt-	 oder	 Kooperationspartner	 aktiv	 unterstützt.	 Damit	 konnten	 in	 eini-
gen der größten, naturschutzfachlich besonders herausragenden Moorgebieten des 
Landes	bereits	großflächige	Verbesserungen	erreicht	werden.

–	 	EU-Life-Projekt	„Lebensraumoptimierung	Blitzenreuter	Seenplatte“;	2002	bis	
2007:	Im	Zuge	des	Projekts	wurde	zudem	ein	direkt	angrenzendes	kleinparzel-
liertes	Torfstichgebiet	aus	Privatbesitz	erworben	und	dem	Staatswald	zugeord-
net.	In	dieser	Zeit	wurde	auch	das	Regionale	Waldschutzgebiet	„Blitzenreuter	
Seenplatte“	durch	die	höhere	Forstbehörde	ausgewiesen.

–	 	Naturschutzgroßprojekt	„Pfrunger-Burgweiler	Ried“	(Landkreise	Sigmaringen	
und	Ravensburg);	 2002	bis	 2015:	Ein	Teil	 dieses	Gebiets	 liegt	 im	Landkreis	
Ravensburg. Durch Bodenordnung im Rahmen eines Flurneuordnungsverfah-
rens	wurden	private	und	öffentliche	Flächen	so	geordnet,	dass	die	Wiederver-
nässung im Kerngebiet des Moores möglich wurde. Die Renaturierungsmaß-
nahmen	auf	rd.	600	ha	wurden	zum	größten	Teil	im	Bereich	des	Staatswaldes	
umgesetzt.	In	diesem	Gebiet	wurde	auch	der	größte	Bannwald	in	Baden-Würt-
temberg durch die höhere Forstbehörde ausgewiesen.

–	 	Interreg	IV-Projekt	 im	Moorgebiet	„Arrisrieder	Moos“	bei	Kißlegg;	2012	bis	
2014:	Naturschutzgebiet	und	Schonwald)	–	ca.	50	ha	renaturiert.

–	 	NABU-Projekt	 „Moore	 mit	 Stern“	 im	 Moorgebiet	 „Bodenmöser“	 bei	 Isny;	
2015	bis	2017:	Dabei	wurden	in	sechs	Teilvorhaben	mehrere	Hoch-	und	Nie-
dermoorflächen	im	Staatswald	auf	insgesamt	rd.	50	ha	ökologisch	aufgewertet.	
(Naturschutzgebiet	und	Schonwald).	

Aktuell	laufen	zwei	Renaturierungsprojekte	im	Landkreis	Ravensburg	an:

–	 	NABU	Hotspotprojekt	„Naturvielfalt	Westliches	Allgäu“;	2022	bis	2027:	Bei	
diesem	 nun	 anlaufenden	 Projekt	 ist	 ForstBW	Kooperationspartner.	 Vier	 von	
sechs	zur	Renaturierung	vorgeschlagenen	Moorflächen	(insgesamt	110	ha)	lie-
gen	ganz	oder	teilweise	im	Staatswald	(Blindele	See,	Winnismoos,	Haubacher	
Moos,	Dornwaidmoos-West	im	Gebiet	Bodenmöser).

–	 	Länderübergreifendes	 Projekt	 „Degermoos“;	 ab	 2022:	 In	 Kooperation	 mit	
Bayern	(Planungsstadium:	Projektgebiet	rd.	1	000	ha,	davon	485	ha	in	Baden-
Württemberg).

Ende	 der	 1990er	 Jahre	wurde	mit	 den	Wiedervernässungsmaßnahmen	 im	Wur-
zacher Ried begonnen. Damit konnte das größte zusammenhängende und noch 
intakte	Hochmoor	Mitteleuropas	erhalten	werden.

8.		ob	 diese	 Projekte	 auf	 landeseigenen,	 kommunalen	 oder	 privaten	 Flächen	
durchgeführt wurden und wie die Zusammenarbeit zwischen den Landeigen-
tümern, Pächtern und Behörden funktioniert;

In allen Fällen hat das Landratsamt Ravensburg als Genehmigungsbehörde durch 
Beratung	 und	 konzeptionelle	 Mitarbeit	 durch	 Fachpersonal	 aus	 den	 Bereichen	
Naturschutz,	Forst,	Wasserwirtschaft	und	teilweise	der	Flurneuordnung	sowie	mit	
Unterstützung	des	Landschaftserhaltungsverbands	bzw.	dessen	Vorgängerorgani-
sation	zum	Gelingen	und	zur	Umsetzung	beigetragen	oder	selbst	Projekte	initiiert	
und umgesetzt. Zwischen allen Beteiligten, insbesondere Eigentümerinnen und 
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Eigentümern, Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern, Verbänden, Ehrenamt-
lich tätigen Personen, Planungsbüros und Behörden wurde eine größtmögliche 
Abstimmung	bei	der	Projektumsetzung	gepflegt	und	auch	bei	kontroversen	Auf-
fassungen	zu	Schutzzielen	und	Umsetzungszielen	 für	alle	Beteiligten	 tragfähige	
Kompromisse	 erarbeitet.	Diese	Vorgehensweise	 hat	 sich	 bisher	 bei	 zahlreichen	
im	Landkreis	Ravensburg	durchgeführten	Projekten	–	nicht	nur	im	Bereich	Moor-
schutz – bewährt.

9.		welche	Flächen	(in	Hektar)	von	Landschaftspflegeverträgen	unter	der	Verant-
wortung des Landschaftserhaltungsverbands (LEV) erfasst sind, unter Dar-
legung, mit wie vielen Vertragspartnern (Grundstückseigentümer und Bewirt-
schafter) der LEV Ravensburg zusammenarbeitet und welches Volumen an do-
tierten	Pflegeverträgen	seit	2015	jährlich	ausbezahlt	wird.

Der LEV Ravensburg bearbeitet und betreut sowohl die Verträge nach Land-
schaftspflegerichtlinie	 (LPR-Verträge)	 der	 unteren	Naturschutzbehörde	 als	 auch	
die	 LPR-Verträge	 der	 unteren	 Landwirtschaftsbehörde	 (Aktionsprogramm	 zur	
Sanierung	 oberschwäbischer	 Seen	 und	Biotopvernetzung).	 Der	Vertragsbestand	
liegt	anzahl-	und	flächenmäßig	im	Landesvergleich	auf	einem	sehr	hohen	Niveau.

In	folgender	Tabelle	4	sind	alle	LPR-Verträge	und	Nutzungsvereinbarungen	so-
wie die Auszahlungsbeträge des LEV im Kreis Ravensburg im Zeitraum von 
2015 bis 2021 dargestellt. 

Tabelle	4:		Verträge	 nach	 Landschaftspflege-Richtlinie	 und	 Nutzungsvereinbarungen	 des	 Land-
schaftserhaltungsverbands Ravensburg 2015 bis 2021.

In Vertretung 

Dr. Baumann
Minister	für	Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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